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ANHANG/ APPENDIX 5 

 

AUSZÜGE VON FIA ISC ANHANG L BEZÜGLICH OVERALLS, 
HELME UND ANDERE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 

 
Alle Teilnehmer werden an Anhang L der FIA International Sporting Code erinnert, 
insbesondere an Kapitel III –Fahrerausrüstung. 
 
Helme (Anhang L, Kapitel II, Art. 1) 
 
Alle Teams müssen Schutzhelme tragen die für eine der folgenden FIA Standards 
homologiert sind: 

 8858-2002 oder 8858-2010  (Technische Liste Nr. 41) 

 8859-2015     (Technische Liste Nr. 49) 

 8860-2004 oder 8860-2010  (Technische Liste Nr. 33) 

 8860-2018 oder 8860-2018-ABP (Technische Liste Nr. 69) 

 
Frontal Head Restraint (FHR, Anhang L, Kapitel III, Art. 3) 

Alle Teams müssen FHR Systeme nutzen, welche von der FIA genehmigt und nach 
FIA Standard 8858 homologiert sind. 
Zugelassene FHRs, Verankerungen und Haltegurte sind in der Technischen Liste Nr. 
29 aufgeführt. Siehe auch Kompatibilitäts-Tabelle für Helme im Anhang L Kapitel III, 
Art. 3.3. 
 
Feuerfeste Kleidung (Anhang L, Kapitel III, Art. 2) 

Alle Fahrer und Beifahrer müssen Overalls und Handschuhe tragen (optimal für 
Beifahrer), lange Unterwäsche, einen Gesichtsschutz, Socken und Schuhe, welche 
nach FIA Standard 8856-2000 (Technische Liste Nr. 27) oder 8856-2018 
(Technische Liste Nr. 74) homologiert sind. Bitte achtet besonders auf die 
Vorschriften des Artikels 2, bezüglich Stickereien und Aufdrucke auf feuerfester 
Kleidung (Hersteller-Zertifikate usw.) und bezüglich des korrekten Tragens der 
Bekleidungselemente!  
 
53.1 AUSRÜSTUNG DER CREW 
 
Sobald ein Fahrzeug auf einer Wertungsprüfung fährt und bis zur Stop-Kontrolle, 
müssen die Fahrzeuginsassen homologierte Schutzhelme tragen, die 
Sicherheitsgurte ordnungsgemäß anlegen und die komplette vorgeschriebene 
Kleidung und Ausrüstung gemäß ISG, Anhang L, Kapitel III – Fahrerausrüstung 
tragen. Jeder Verstoß wird durch die Sportkommissare bestraft. 
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Biometrische Geräte (Anhang L, Kapitel III, Art. 2.1) 

Fahrer können während des Rennens ein Gerät zur Aufzeichnung biometrischer 
Daten tragen. 
 
Wenn das biometrische Gerät ein eigenständiges Gerät ist, muss es nur nach FIA  
  Standard 8868-2018 homologiert sein. Dieses Gerät muss zusätzlich zu der  
  Kleidung, die nach FIA Standard 8856- homologiert ist, getragen werden. 
 
Tragen von Schmuck (Anhang L, Kapitel III, Art. 5) 

Das Tragen von Schmuck in Form von Körperpiercings oder Metall-Halskettchen ist 
während des Rennens nicht erlaubt und kann vor dem Start geprüft werden. 
 
Weiterführende Links: 
 
FIA International Sporting Code und Anhänge: 
https://www.fia.com/regulation/category/123 
 
FIA Technische Listen: 
https://www.fia.com/regulation/category/761 
 

https://www.fia.com/regulation/category/123
https://www.fia.com/regulation/category/761

